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Beratungsfolge Termin Behandlung 

Bauausschuss 14.03.2022 nicht öffentlich 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg 04.04.2022 öffentlich 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 58 "Wohngebiet Rödgener Landstraße" - 

Aufstellungsbeschluss 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 58 „Wohngebiet 

Rödgener Landstraße“. Der Geltungsbereich ist dem Lageplan (Anlage) zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

Scheler 

Oberbürgermeister
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

1. Planungsanlass 

Der Stadtverwaltung liegt der Antrag der Grundstückshandels GbR Gebr. Gaebel & Sohn 

vom 25.11.2021 zur Aufstellung eines Bebauungsplans (B-Plan) zur Schaffung der 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein kleineres Wohngebiet vor. Der Investor hat 

das Grundstück erworben und möchte mit dem Aufstellungsbeschluss des Stadtrats die 

prinzipielle Zustimmung der Stadt zur Entwicklung des Gebiets als Wohnbaufläche. 

 

2. Planungserfordernis 

Das Plangebiet wurde bisher landwirtschaftlich genutzt.  

 

Bei der Aufstellung des B-Plans für ein Wohngebiet sind u. a. folgende Schwerpunkte zu 

berücksichtigen: 

- Lärmschutzmaßnahmen aufgrund der Lage des Gebiets an einer Bundesstraße; 

- Erschließung des Plangebiets für den Auto-, Rad- und Fußverkehr. 

 

Im Flächennutzungsplan (FNP) ist der Bereich als zukünftige Mischbaufläche dargestellt. 

Der Anlass für diese Festlegung war die Lage der Fläche an einer Bundesstraße und die 

damit einhergehenden Immissionsbelastungen. Allerdings scheint mit entsprechenden 

Lärmschutzmaßnahmen auch eine Entwicklung als Wohnbaufläche möglich. Als B-Plan 

der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB muss der FNP lediglich berichtigt werden. 

 

3. Lage des Plangebiets 

Der geplante Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 101/2, 101/3 und 101/4, 96/2 und 

97 (teilweise) der Flur 9 in der Gemarkung Eilenburg. Das Plangebiet wird im Osten 

durch die Zscheppliner Landstraße (Bundesstraße B 107), im Westen durch die Rödgener 

Landstraße (Kreisstraße K 7442) und nordwestlich durch die Flurstücke 99 und 100/1 der 

Flur 9 Gemarkung Eilenburg begrenzt. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 

1,8 ha. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs ist dem Lageplan (Anlage) zu 

entnehmen. 

 

4. Planungsziel 

Das wesentliche Ziel des B-Plans ist die städtebauliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 

Baugesetzbuch (BauGB) als Allgemeines Wohngebiet. Mit dem B-Plan werden 

planungsrechtliche Voraussetzungen für die Errichtung von ca. 14 Wohneinheiten und 

deren Nebenanlagen geschaffen. Es bedarf der Festsetzung eines Allgemeinen 

Wohngebietes nach § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Angedacht ist eine Bebauung 

mit freistehenden Einfamilienhäusern, die über die Rödgener Landstraße 

verkehrstechnisch erschlossen werden. 

 

5. Verfahren 

Bei vorliegendem B-Plan handelt es sich um einen B-Plan der Innenentwicklung gemäß 

§ 13a BauGB. Dieser kann im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt 

werden. Folgende Vereinfachungen des Verfahrens können angewendet werden:  

- Verzicht auf frühzeitige Erörterung und TÖB-Beteiligung gemäß §§ 3 und 4 Abs. 1 

BauGB; 

- Verzicht auf Umweltprüfung und Umweltbericht gemäß §§ 2 Abs. 4 bzw. 2a BauGB; 

- Eingriffe in Natur und Landschaft gelten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt; 

- eine zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB ist nicht erforderlich. 

 

Eine konkrete Terminkette kann derzeit noch nicht benannt werden. 

 

Anlage 

Lageplan 
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finanzielle Auswirkungen ja  nein  

 

Aus dem Aufstellungsbeschluss selbst ergeben sich noch keine finanziellen 

Auswirkungen. Alle Planungskosten werden vom Investor übernommen, mit welchem 

nach dem Aufstellungsbeschluss ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 Baugesetzbuch 

geschlossen wird.  
 

Spätestens vor Satzungsbeschluss wird ein Erschließungsvertrag zwischen Stadt und 

Investor geschlossen, in dem geregelt wird, dass der Investor sämtliche Kosten der 

erforderlichen Erschließungsmaßnahmen übernimmt. Es ist geplant die neue 

Erschließungsstraße öffentlich zu widmen und in das Eigentum und die 

Unterhaltungslast der Stadt zu überführen. 
 

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Bauausschuss Ja 2   Nein 0   Enthaltung 3   Befangen 0 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg  
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